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Amtsblatt 
des Landkreises Altötting 

__________________________________________________________________________________ 

2023         Donnerstag, 24. August 2023         Nr. 31 
__________________________________________________________________________________ 

 

 

I n h a l t 
 

 

 
Bekanntmachung der Sparkasse 

 
 

Vollzug tierseuchenrechtlicher Vorschriften zum Schutz vor der Geflügelpest; 
Aufhebung von Beschränkungen und Biosicherheitsmaßnahmen für Geflügelhaltungen 

 
 

Änderung der Allgemeinverfügung „Allgemeine Vorschrift im Sinne von Artikel 3 Absatz 2  
der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Landkreises Altötting über die Festsetzung des 

Deutschlandtickets als Höchsttarif im allgemeinen ÖPNV“ vom 26.04.2023 
 
 

Öffentliche Zustellung gem. Art. 15 Bayer. Verwaltungszustellungs- und 

Vollstreckungsgesetz (BayVwZVG vom 11.11.1970 – zuletzt geändert durch § 1 Abs. 26 der 

Verordnung vom 26.03.2019 GVBl. S. 98) 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Das verloren gegangene Sparkassenbuch der Sparkasse Altötting-Mühldorf 
 

 
Nr. 3025213723 

 
lautend auf  
 

Andreas Gruber, geb. 14.02.1982 
Schillerstr. 4 

84494 Neumarkt-Sankt Veit 
 
wird aufgeboten. 
 
Inhaber müssen ihre Ansprüche bis spätestens 
 

20.11.2023 
 
bei der Sparkasse Altötting-Mühldorf geltend machen. Nach diesem Zeitpunkt wird das 
Sparkassenbuch für kraftlos erklärt. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Az. 15-565 
 
Vollzug tierseuchenrechtlicher Vorschriften zum Schutz vor der Geflügelpest; 
Aufhebung von Beschränkungen und Biosicherheitsmaßnahmen für 
Geflügelhaltungen  
 
 
Das Landratsamt Altötting erlässt folgende 
 
 
Allgemeinverfügung: 
 
 
1. Die Allgemeinverfügung vom 23.11.2022, Az. 15-565 (veröffentlicht im Amtsblatt 

des Landkreises Altötting Nr. 48 vom 25.11.2022) wird aufgehoben.  
 
2. Diese Allgemeinverfügung gilt an dem Tag nach ihrer Veröffentlichung als 

bekannt gemacht und tritt gleichzeitig in Kraft.  
 
 
Altötting, den 22.08.2023 
Landratsamt Altötting 
 
 
Hinweis: 
 
Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 1 Bayer. Verwaltungsverfahrensgesetz ist nur der verfügende 
Teil der Allgemeinverfügung öffentlich bekannt zu machen. Diese Allgemeinverfügung liegt in 
vollem Wortlaut im Landratsamt Altötting, 84503 Altötting, Pater-Joseph-Anton-Str. 14, 
Zimmer P 2.04 auf und kann dort zu den üblichen Besuchszeiten eingesehen werden. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Sg. 16 

 

Änderung der Allgemeinverfügung „Allgemeine Vorschrift im Sinne von Artikel 3 

Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Landkreises Altötting über die 

Festsetzung des Deutschlandtickets als Höchsttarif im allgemeinen ÖPNV“ vom 

26.04.2023 

 

Das Landratsamt Altötting erlässt folgende 

 

Allgemeinverfügung: 

 

I. Die Allgemeinverfügung „Allgemeine Vorschrift im Sinne von Artikel 3 Absatz 2 der 

Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Landkreises Altötting über die Festsetzung des 

Deutschlandtickets als Höchsttarif im allgemeinen ÖPNV“ vom 26.04.2023, Az. Sg. 

16 (veröffentlicht im Amtsblatt des Landkreises Altötting Nr. 15 vom 26.04.2023) wird 

wie folgt geändert: 

 

1. In der Überschrift werden nach dem Wort „Deutschlandtickets“ die Wörter 

„einschließlich Ermäßigungsticket“ eingefügt. 
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2. Die Präambel wird wie folgt geändert: 

 

a) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „dieser Grundlage“ durch die Wörter „der 

Grundlage des angepassten RegG“ ersetzt. 

bb) In Satz 4 wird im Klammerzusatz das Wort „Richtlinie“ durch das Wort 

„Richtlinien“ ersetzt.  

b) In Absatz 6 Satz 1 wird die Angabe „1. Mai 2023“ durch die Angabe „01. Mai 

2023“ ersetzt. 

 

c) Dem Absatz 6 wird folgender Absatz 7 angefügt: 

„Am 18. April 2023 ist vom Freistaat Bayern die Einführung des 

Ermäßigungstickets zum Deutschlandticket für Auszubildende, Studierende und 

Freiwilligendienstleistende beschlossen worden. Beim Ermäßigungsticket handelt 

es sich um ein für bestimmte Bezugsberechtigte vergünstigtes Deutschlandticket. 

Die zusätzliche Ermäßigung wird vom Freistaat Bayern finanziert. Entsprechende 

Regelungen sind in den Richtlinien Bayern 2023 enthalten. Die Regelungen der 

allgemeinen Vorschrift zum Deutschlandticket des Landkreises Altötting vom 

26.04.2023 beanspruchen grundsätzlich auch insoweit Gültigkeit. Eine Ergänzung 

dieser allgemeinen Vorschrift ist jedoch dann erforderlich, wenn ein Unternehmen 

im Zuständigkeitsbereich des Aufgabenträgers das Ermäßigungsticket verkauft 

(„lokaler Vertrieb“) und keine Regelung der entsprechenden 

gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung und der Ausgleichleistungen im Rahmen 

eines öffentlichen Dienstleistungsauftrages mit diesem Unternehmen besteht. 

Nachdem im Landkreis Altötting der Vertrieb erfolgt, bedarf es der nachfolgenden 

Ergänzungen der allgemeinen Vorschrift zum Deutschlandticket.“ 

 

3. Ziffer 2 wird wie folgt geändert: 

 

a) In Ziffer 2.1 Satz 1 wird im ersten Klammerzusatz die Angabe „2.3“ durch die 

Angabe „2.4“ ersetzt. 

 

b) Nummer 2.2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 3 wird hinter dem Wort „teilzunehmen“ das Komma durch einen 

Punkt ersetzt. 

 

bb) Der zweite Halbsatz des bisherigen Satzes 3 wird Satz 4 und wie folgt 

gefasst: 

„Entsprechend sind die hierfür erforderlichen Daten bereitzustellen, 

bestehende Einnahmenansprüche vollumfänglich geltend zu machen und 

gegebenenfalls diese Ansprüche überschießenden Einnahmen 

abzugeben.“ 

cc) Dem neuen Satz 4 wird folgender Satz 5 angefügt: 

„Wenn durch die Fahrgeldzuscheidungen aus dem Deutschlandticket kein 

Nachteilsausgleich in Anspruch genommen werden muss, ist der den Soll-

Einnahmewert des jeweiligen Jahres gemäß den Muster-Richtlinien 

Deutschlandticket 2023 (Anlage 3) übersteigende Betrag abzuführen.“ 
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c) Nach Ziffer 2.2 wird folgende Ziffer 2.3 eingefügt: 
 

„2.3 Die Tarifanerkennungspflicht im Sinne von Ziffer 2.1 beinhaltet zudem die 

Beförderung von Studierenden, Auszubildenden und Freiwilligendienstleistenden 

mit einem gültigen ermäßigten Deutschlandticket (Ermäßigungsticket) gemäß 

Anlage 4. Die Verkehrsunternehmen sind im Hinblick auf die Anerkennung des 

Ermäßigungstickets zudem berechtigt und verpflichtet, bei der bundesweiten 

Einnahmenaufteilung wie folgt vorzugehen: Das Ermäßigungsticket ist bei der 

bundesweiten Einnahmeaufteilung mit dem regulären Preis des 

Deutschlandtickets ohne die ergänzende Ermäßigung in Bayern anzusetzen.“ 

d) Die bisherige Ziffer 2.3 wird Ziffer 2.4. 

 
4. Ziffer 4 wird wie folgt geändert: 

 
a) Ziffer 4.1 wird wie folgt geändert: 

 
aa) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„In Bezug auf die Ermittlung der Höhe der Ausgleichsleistungen gelten die 

Ziffern 5.4.1 bis 5.4.8 der Muster-Richtlinien zum Ausgleich nicht gedeckter 

Ausgaben im öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem 

Deutschlandticket im Jahr 2023 aus Bundes- und Landesmitteln vom 20. März 

2023 (Muster-Richtlinien 2023) in der Anlage 3 für das Jahr 2023; für die 

folgenden Jahre gelten diese Vorgaben unter Berücksichtigung der jeweils 

geltenden Richtlinien Deutschlandticket sowie ggf. weitergehender Vorgaben 

insbesondere des Bundes, des Freistaates Bayern oder der EU-Kommission 

für das jeweilige Jahr entsprechend. Dies gilt gleichermaßen auch für das 

Ermäßigungsticket zum Deutschlandticket; dieses ist im ersten Schritt der 

Ermittlung der Höhe der Ausgleichsleistungen wie das reguläre 

Deutschlandticket zu berücksichtigen. Im zweiten Schritt ist sodann eine 

gesonderte Darstellung der Höhe der zusätzlichen Ausgleichsleistungen für 

die Ermäßigungstickets nach Maßgabe der Richtlinien über die Gewährung 

von Billigkeitsleistungen zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im 

öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem 

Deutschlandticket im Jahr 2023 im Freistaat Bayern vom 06.07.2023 in 

Anlage 5 (Richtlinien Bayern 2023) erforderlich.“ 

bb) In Ziffer 4.1.1 Satz 1 werden nach den Wörtern „Berechnung der 

Ausgleichsleistungen“ die Wörter „vom Verkehrsunternehmen gegenüber der 

für den Ausgleich nach § 45a PBefG zuständigen Bezirksregierung“ eingefügt. 
 
cc) Nach Ziffer 4.1.3 wird folgende Ziff. 4.1.4 angefügt: 

 
„4.1.4 Für das Ermäßigungsticket, den Umstellungsaufwand und das digitale 

Nachweisverfahren bei dem Ermäßigungsticket für Studierende gilt Ziffer 

4.3.5 der Richtlinien Bayern 2023.“  

b) In Ziffer 4.3.4 Satz 10 wird im Klammerzusatz die Angabe „5.5“ durch die Angabe 

„5.8“ ersetzt. 

 

5. Ziffer 5 wird wie folgt geändert: 
 
a) Ziffer 5.3 wird wie folgt gefasst: 
 



174 

„5.3 Für die Antragstellung des Landkreises Altötting beim Freistaat Bayern gemäß 

Ziffer 7.1 der Muster-Richtlinien 2023 bzw. der jeweils geltenden Richtlinien 

Deutschlandticket am 30. September 2023 sind von den Verkehrsunternehmen 

bis zum 15. August vorzulegen: 

- Berechnungen bzw. eine Schätzung/Prognose der Höhe der voraussichtlichen 

Ausgleichsleistungen auf Grundlage der in Ziffer 5.4 Muster-Richtlinien 2023 

genannten Berechnungsmethode;  

- Prognosen der Verbundorganisationen über die Minderungen gemäß Ziffer 

5.4.1 der Muster-Richtlinien 2023 sowie weitere begründete Unterlagen; 

sofern entsprechende Daten von der Verbundorganisation nicht zur 

Verfügung gestellt werden, hat das Verkehrsunternehmen entsprechende 

Prognosen und begründende Daten selbst vorzulegen;  

- Prognose der Anzahl der verkauften Ermäßigungstickets. Diese sind getrennt 

auszuweisen nach Studierenden sowie den weiteren Berechtigten 

(Auszubildende und Freiwilligendienstleistende). Die Studierenden sind 

entsprechend getrennt nach den einzelnen solidarischen Semestertickets 

beziehungsweise ohne Semesterticket auszuweisen. Wo möglich, sollen 

diese Prognosen von den Verbundorganisationen erstellt werden; 

- Prognose der tariflichen Mindereinnahmen durch das Ermäßigungsticket. 

Diese sind getrennt auszuweisen nach Studierenden sowie den weiteren 

Berechtigten (Auszubildende und Freiwilligendienstleistende). Die 

Studierenden sind entsprechend getrennt nach den einzelnen solidarischen 

Semestertickets beziehungsweise ohne (solidarisches) Semesterticket 

auszuweisen. Wo möglich, sollen diese Prognosen von den 

Verbundorganisationen erstellt werden.“ 

 

b) Nach Ziffer 5.3 wird folgende Ziffer 5.4 eingefügt: 

 

„5.4 Vorzulegen sind vorläufig mit dem bis dahin letztverfügbaren Stand bis zum 31. 

März 2024 die nachfolgend aufgeführten Daten und Nachweise: 

- die gemäß Ziffer 5.6 der Richtlinien Bayern 2023 ermittelte Anzahl der 

verkauften Ermäßigungstickets; die Tickets sind getrennt auszuweisen nach 

Studierenden sowie den weiteren Berechtigten (Auszubildende und 

Freiwilligendienstleistende); die Angaben zu den Studierenden sind getrennt 

nach den einzelnen solidarischen Semestertickets beziehungsweise ohne 

Semesterticket darzustellen; 
 

- Nachweise über die im Zusammenhang mit der Anerkennung des 

Ermäßigungstickets entstandenen (Mehr-)Kosten, soweit diese gemäß Ziffer 

4.3.5 der Richtlinien Bayern 2023 ausgeglichen werden.“ 

 

c) Die bisherigen Ziffern 5.4 und 5.5 werden Ziffer 5.5 und wie folgt gefasst: 

„5.5 Vorzulegen sind endgültig bis zum 31. Januar 2025 die nachfolgend aufgeführten 

Daten und Nachweise. Auf Anforderung sind die zugrundeliegenden Daten und 

Berechnungen offenzulegen. Soweit bezogen auf die Vorlage der endgültigen 

Daten und Nachweise das endgültige Ergebnis der jeweiligen 

Einnahmenaufteilung maßgeblich ist, dies jedoch zum 31. Januar 2025 noch nicht 

vorliegt, wird der zu diesem Zeitpunkt letztverfügbare Stand der 
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Einnahmenaufteilung (jedoch nicht älter als einen Monat) zugrunde gelegt; eine 

spätere Korrektur findet ungeachtet der Pflicht zum Nachreichen von Testaten 

nicht statt.“ 

5.5.1 Für den Referenzzeitraum Mai bis Dezember 2019 sind die nachfolgenden 

Daten und Nachweise vorzulegen: 

- die Fahrgeldeinnahmen in diesem Zeitraum für jeden Tarifbereich 

(Verbundtarife, Übergangstarife, landesweite Tarife, Haustarif), in dem das 

Verkehrsunternehmen tätig ist; 
 

- die für den jeweiligen Monat dem Verkehrsunternehmen zugeordneten 

Fahrausweise und Erlöse differenziert nach der jeweiligen Kartenart und 

Preisstufe sowie die Höhe des Tarifs. Zusätzlich anzugeben ist der Umfang 

der Betriebsleistungen im gesamten Kalenderjahr 2019 in Soll-Fahrplan-

Kilometern; 
 

- Bestätigungen der Verbundorganisationen über die aufzuteilenden Einnahmen 

der Monate Mai bis Dezember 2019 und die EAV sowohl für die 

hochgerechneten als auch für die tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen; 

hinzuzufügen sind auch betragsmäßige Erlösminderungen aus 

Vertriebsprovisionen. 

Falls plausibel dargelegt werden kann, dass eine monatliche Aufstellung nicht 

möglich ist, sind jedenfalls die Zeiträume vor Einführung des Deutschlandtickets, 

nach Einführung des Deutschlandtickets und nach Einführung des 

Ermäßigungstickets getrennt darzustellen. 

5.5.2 Zur Berechnung der um die Tarifanpassungen auf den Zeitraum Mai bis 

Dezember 2023 beziehungsweise auf das jeweils abzurechnende Kalenderjahr 

hochgerechneten tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen sind vorzulegen: 

- für die im Referenzzeitraum (Ziffer 5.5.1) bestehenden Kartenarten und 

Preisstufen die jeweilige Höhe des Tarifs; 
 

- soweit sich in Einzelfällen keine entsprechenden Referenzpreise zuordnen 

lassen oder es sich um stückzahlunabhängige Pauschalangebote handelt, die 

mittels der aus der Berechnung nach Ziffer 5.5.1.1 Satz 1 der Muster-

Richtlinien 2023 abgeleiteten durchschnittlichen prozentualen Tarifanpassung 

hochgerechneten Höhe des jeweiligen rechnerischen Tarifs; 
 

- die Anzahl der Abonnentinnen und Abonnenten im April 2023 und im Januar 

2024; 
 

- der Umfang der Betriebsleistungen in Soll-Fahrzeug-, Wagen-, bzw. Zug-

Kilometern im Betriebsjahr 2023 und das Verhältnis zum Kalenderjahr 2019. 

5.5.3 Zur Ermittlung und Prüfung der Höhe der Ausgleichsleistungen sind bezogen 

auf das Kalenderjahr 2023 vorzulegen: 

- die gemäß Ziffer 5.5.1.2 der Muster-Richtlinien 2023 ermittelten, 

anzusetzenden tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen der Monate Mai bis 

Dezember 2023; 
 
- die gemäß Ziffer 5.6 der Richtlinien Bayern 2023 ermittelte Anzahl der 

verkauften Ermäßigungstickets; die Tickets sind getrennt auszuweisen nach 

Studierenden sowie den weiteren Berechtigten (Auszubildende und 
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Freiwilligendienstleistende); die Angaben zu den Studierenden sind getrennt 

nach den einzelnen solidarischen Semestertickets beziehungsweise ohne 

Semesterticket darzustellen; 
 

- Bestätigung der Verbundorganisationen zum Ergebnis der 

Einnahmenaufteilung; auf Anforderung sind diese auch für die Vorjahre 

vorzulegen; 
 

- die jeweils maßgeblichen Regelungen und/oder Vereinbarungen zur 

Durchführung der Einnahmenaufteilung für die Tarife, die das 

Verkehrsunternehmen anwendet oder anerkennt; auf Anforderung sind diese 

auch für die Vorjahre vorzulegen; 
 

- Nachweise über die erzielten Einnahmen und Erlöse sowie zur 

Einnahmenaufteilung bei Gemeinschaftstarifen einschließlich der Zuordnung 

zum jeweils für den öffentlichen Dienstleistungsauftrag oder den 

eigenwirtschaftlichen Verkehr maßgeblichen Zuständigkeitsgebiet für die 

Monate Mai bis Dezember 2023; sollte der Nachweis nicht fristgerecht 

vorliegen, ist zunächst eine vorläufige Bescheinigung des jeweiligen 

Verbundes über die Einnahmenzuscheidung beizubringen; der Nachweis ist in 

diesem Fall schnellstmöglich nachzureichen; 
 

- Nachweise über die im Zusammenhang mit der Anerkennung des 

Deutschlandtickets entstandenen (Mehr-)Kosten, soweit diese nach Maßgabe 

der Muster-Richtlinien 2023 ausgeglichen werden; 
 

- Nachweise über die im Zusammenhang mit der Anerkennung des 

Ermäßigungstickets entstandenen (Mehr-)Kosten, soweit diese gemäß Ziffer 

4.3.5 der Richtlinien Bayern 2023 ausgeglichen werden; 
 

- Nachweise über positive oder negative Effekte hinsichtlich der 

Ausgleichszahlungen auf Grundlage der §§ 228 ff. SGB IX nach Maßgabe 

von Ziffer 5.4.1 der Muster-Richtlinien 2023; 
 

- Nachweise über Minderungen anderer Ausgleichsleistungen aus allgemeinen 

Vorschriften nach Maßgabe von Ziffern 5.4.1 und 5.4.3 der Muster-Richtlinien 

2023; 
 

- Nachweise über positive und negative Effekte für das Verkehrsunternehmen 

in Bezug auf Vertriebsprovisionen, die sich aus der Anerkennung des 

Deutschlandtickets für die Monate Mai bis Dezember 2023 ergeben;  
 

- Bestätigungen der Verbundorganisationen über die betragsmäßigen 

Erlösminderungen aus Vertriebsprovisionen bzw. Einsparungen von 

Vertriebsprovisionen. 

5.5.4 Zur Ermittlung und Prüfung der Höhe der Ausgleichsleistungen sind bezogen 

auf die gesamte Laufzeit des öffentlichen Dienstleistungsauftrags bzw. die 

gesamte Laufzeit der einem eigenwirtschaftlichen Verkehr zugrundeliegenden 

Liniengenehmigungen vorzulegen: 

- vollständige Angaben über die durch das Verkehrsunternehmen verkauften 

Tarife und Tickets (kassentechnische Einnahmen) jeweils differenziert nach 

Kalendermonaten und allen Kartenarten und Preisstufen einschließlich der 

Höhe der Tarife und der Stückzahlen jeweils für die Tarife, die das 

Verkehrsunternehmen anwendet; 
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- vollständige Angaben über die durch das Verkehrsunternehmen erzielten 

Fahrgelderlöse differenziert nach Kalendermonaten und allen Kartenarten und 

Preisstufen einschließlich der Höhe der Tarife und der Stückzahlen jeweils für 

die Tarife, die das Verkehrsunternehmen anwendet oder anerkennt; 

maßgeblich sind bei Gemeinschaftstarifen, vorbehaltlich der nachfolgenden 

Regelung, die endgültigen Ansprüche des Verkehrsunternehmens nach 

Maßgabe der Einnahmenaufteilungen; 
 
- vollständige Angaben zur jeweiligen Ergiebigkeit (Euro je Personenkilometer 

und Tarifsorte) und Verkehrsleistung (Reiseweiten, Gesamtnachfrage in 

Personen und Personenkilometern), soweit diese Daten im Rahmen der 

jeweiligen Einnahmenaufteilung zu Grunde gelegt werden; 
 

- Nachweis über weitere Tarifvorgaben und deren tarifliche Auswirkungen 

(Mindereinnahmen) einschließlich der hierfür gewährten 

Ausgleichsleistungen; diese sind von den tariflichen Auswirkungen 

(Mindereinnahmen) des Deutschlandtickets und den hierfür gewährten 

Ausgleichsleistungen nachvollziehbar abzugrenzen, sodass ein doppelter 

Ausgleich ausgeschlossen ist;  
 

- Nachweis der nicht vorhandenen Überkompensation gemäß Ziffer 4.3.4 

einschließlich Bestätigung der Einhaltung der im Rahmen dieser allgemeinen 

Vorschrift geregelten Anforderungen sowie der korrekten Ermittlung und 

sachlichen Richtigkeit der Daten; 
 

- Bestätigung der Richtigkeit der gemachten Angaben und vorgelegten Daten.“ 
 

d) In Ziffer 5.7 wird folgender Satz 3 angefügt: 

„Im Einzelfall können bei Bedarf Abweichungen oder Konkretisierungen zu den im 

Rahmen dieser allgemeinen Vorschrift geregelten Nachweispflichten geregelt 

werden.“ 

 

6. Ziffer 6 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Ziffer 6.1 wird in Satz 1 die Angabe „90 Prozent“ durch die Angabe „100 

Prozent“ ersetzt. 
 
b) In Ziffer 6.2 wird nach Satz 1 folgender Satz eingefügt: 

„Der Betreiber des Online-Portals ist als datenschutzrechtlich Verantwortlicher zur 

Verarbeitung personenbezogener Daten berechtigt, soweit dies zur Abwicklung 

der Leistungen erforderlich ist.“ 

c) Nach Ziff. 6.2 wird folgende Ziff. 6.3 eingefügt: 
 

„6.3 Zusätzlich zu den Abschlagszahlungen gemäß Ziffern 6.1 und 6.2 gewährt der 

Landkreis Altötting Abschlagszahlungen auf die Ausgleichsleistungen für die 

Mindereinnahmen aus dem Ermäßigungsticket wie folgt: Zum 15. August 2023 

kann eine erste Prognose der voraussichtlich verkauften Ermäßigungstickets bei 

der Antragsstellung der Abschlagszahlung angegeben werden. Zudem können 

Abschlagszahlungen jeweils zum 15. des auf den Verkauf folgenden Monats über 

das Portal https://dtby.intraplan.de/site/login beantragt werden. Hierzu ist dort die 

Anzahl der jeweils verkauften Ermäßigungstickets zu melden. Die auf Grundlage 

des Antrags zum 15. August 2023 erfolgten Abschlagszahlungen werden 

verrechnet. Das Unternehmen kann sich zu der Antragsstellung auch eines 

https://dtby.intraplan.de/site/login
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Dienstleisters bedienen. Der Betreiber des Online-Portals ist als 

datenschutzrechtlich Verantwortlicher zur Verarbeitung personenbezogener 

Daten berechtigt, soweit dies zur Abwicklung der Leistungen erforderlich ist.“ 

d) Die bisherige Ziffer 6.3 wird Ziffer 6.4 und die Wörter „Ziffer 6.1. Dies“ werden 

durch die Wörter „Ziffern 6.1 und 6.3. Die endgültige Ermittlung der 

Ausgleichsleistungen“ ersetzt. 

 

7. Ziffer 8 wird wie folgt geändert: 
 
a) In Ziffer 8.1 wird Satz 2 wie folgt gefasst: 

 
„Die Verpflichtung nach den Ziffern 2.1 und 2.2 tritt zum 01. Mai 2023 in Kraft. Die 

Verpflichtung nach Ziffer 2.3 tritt zum 01. September 2023 in Kraft.“ 

b) Ziffer 8.2 wird wie folgt gefasst: 
 

„8.2 Diese allgemeine Vorschrift tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2023 außer Kraft. 

Die Abwicklung des Verfahrens über die Gewährung von Ausgleichsleistungen für 

das Jahr 2023 wird auch nach dem Außerkrafttreten gemäß Satz 1 nach den 

Regelungen dieser allgemeinen Vorschrift zu Ende geführt (insbesondere 

Erfüllung sämtlicher Nachweispflichten durch die Verkehrsunternehmen und 

Durchführung der Schlussabrechnung durch den Landkreis Altötting. Die 

allgemeine Vorschrift kann durch Änderungsallgemeinverfügung verlängert, 

geändert oder aufgehoben werden.“ 

 

8. Im Anlagenverzeichnis werden Anlage 3 folgende Anlagen 4 und 5 angefügt: 

„Anlage 4 Besondere Bestimmungen zum bayerischen ermäßigten 

Deutschlandticket für Auszubildende, Studierende und 

Freiwilligendienstleistenden (Ermäßigungsticket) 

Anlage 5 Richtlinien über die Gewährung von Billigkeitsleistungen zum 

Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im öffentlichen 

Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket 

im Jahr 2023 im Freistaat Bayern vom 06.07.2023 (Richtlinien Bayern 

2023) 

 

9. In den Anlagen werden Anlage 3 folgende Anlagen 4 und 5 angefügt: 

Anlage 4 

Besondere Bestimmungen zum bayerischen ermäßigten Deutschlandticket für 

Auszubildende, Studierende und Freiwilligendienstleistenden (Ermäßigungsticket) 

 

Anlage 5 

Richtlinien über die Gewährung von Billigkeitsleistungen zum Ausgleich nicht 

gedeckter Ausgaben im öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit 

dem Deutschlandticket im Jahr 2023 im Freistaat Bayern vom 06.07.2023 (Richtlinien 

Bayern 2023) 
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II. Diese Allgemeinverfügung gilt an dem Tag nach ihrer Veröffentlichung als bekannt 

gemacht und tritt gleichzeitig in Kraft. 

 
 

Altötting, den 24.08.2023 

Landratsamt Altötting 

 

Hinweis:  

Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 1 Bayer. Verwaltungsverfahrensgesetz ist nur der verfügende 

Teil der Allgemeinverfügung öffentlich bekannt zu machen. Diese Allgemeinverfügung liegt in 

vollem Wortlaut im Landratsamt Altötting, 84503 Altötting, Bahnhofstraße 38, Zimmer 2.01 

auf und kann dort zu den üblichen Besuchszeiten eingesehen werden. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Sg. 16 
 
 
Vollstreckungsgesetz (BayVwZVG vom 11.11.1970 – zuletzt geändert durch § 1 Abs. 26 der 
Verordnung vom 26.03.2019 GVBl. S. 98) 
 
gegen    Herrn Bondi Oros 
 
zuletzt gemeldet in Möhrenbachstr. 53, 84524 Neuötting 
 
wegen unbekannten Aufenthaltes, hat das Landratsamt Altötting – KFZ-Zulassungsbehörde 
– am    24.08.2023   unter dem Aktenzeichen 
SG16 / TR / AÖ- GK101   eine Anhörung gemäß § 25 Abs. 4 FZV erlassen. 
 
Da das Landratsamt Altötting nach Art. 15 Abs. 1, 2 VwZVG in der jeweils gültigen Fassung 
zur Zustellung verpflichtet ist, liegt dieser Bescheid im 
 
Landratsamt – KFZ-Zulassungsbehörde, Zimmer E.20, Bahnhofstr. 38, 84503 Altötting 
während der Öffnungszeiten 
 
zur Einsichtnahme oder Abholung durch den / die Betroffene(n) bzw. seinen /ihre 
Bevollmächtigte(n) bereit. 
 
Die 1. Anhörung gilt an dem Tag als zugestellt, an dem seit dem Tage des Aushängens zwei 
Wochen verstrichen sind (Art. 15 Abs. 2 Satz 6 VwZVG). 
 
Altötting, 02.08.2023 
Landratsamt Altötting 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

L a n d r a t s a m t A l t ö t t i n g 
Erwin Schneider 

Landrat 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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